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Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Bundesausbildungsförderungs
gesetz 

Artikel 1 

Das Ausführungsgesetz zum Bundesausbildungsförderungsgesetz vom 30. Januar 1973 
(GV. NRW. 1973 S. 57), das zuletzt durch das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgeset
zes zum Bundesausbildungsförderungsgesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 392) geän
dert wurde, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 1 werden die Wörter "Großbritannien, Irland und der Türkei" durch die 
Wörter "den Niederlanden, Belgien und Luxemburg" ersetzt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort "In-Kraft-Treten" durch das Wort "Inkrafttreten" er
setzt sowie das Komma und das Wort "Berichtspflicht" gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 2. Juli 2014 

Carina Gödecke 
Präsidentin 


